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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil des Bezirksgerichts Dietikon, Einzelgericht in Strafsachen, vom 18. Januar 2023
wurde der Beschuldigte im Sinne des eingangs wiedergegebe- nen Urteilsdispositivs
freigesprochen (Urk. 39 S. 9 f.). Gegen das dem Beschul- digten am 18. Januar 2023
übergebene bzw. dem Statthalteramt Bezirk Dietikon (nachfolgend: Statthalteramt) am 19.
Januar 2023 schriftlich zugestellte Urteilsdis- positiv meldete der Beschuldigte – damals
noch nicht anwaltlich vertreten – am 26. Januar 2023 betreffend die Parteientschädigung
und das Statthalteramt am 19. Januar 2023 betreffend den Freispruch fristgerecht Berufung
an (Urk. 30; Urk. 32; Urk. 34/1). In der Folge reichten der Beschuldigte und das
Statthalteramt unter Einhaltung der 20-tägigen Frist gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO mit
Eingabe vom 22. April 2022 (Datum Poststempel) bzw. vom 13. April 2023 (Datum Post-

- 4 - stempel) ihre schriftlichen Berufungserklärungen samt Beilagen ein (Urk. 40; Urk.
41/1-5; Urk. 42; Urk. 43/1-3).

E. 2
Mit Präsidialverfügung vom 5. Mai 2023 wurde den Parteien eine Kopie der jeweiligen
Berufungserklärung zugestellt und Frist angesetzt, um Anschluss- berufung zu erheben oder
um begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen. Gleichzeitig wurde der
Beschuldigte aufgefordert, ein beiliegendes Datenerfassungsblatt auszufüllen und diverse
Unterlagen zu seinen finanziellen Verhältnissen einzureichen (Urk. 44), welcher
Aufforderung der Beschuldigte mit Eingabe vom 1. Juni 2023 nicht nachkommen wollte
(Urk. 46). Das Statthalteramt liess sich diesbezüglich nicht vernehmen.

E. 2.1
Das Statthalteramt macht geltend, das Urteil der Vorinstanz beruhe auf ei- ner unzulässigen
Anwendung des lex-mitior-Grundsatzes, da es sich bei der Co- vid-19-Verordnung
besondere Lage nicht um ein Zeitgesetz im weiteren Sinne handle (Urk. 40 S. 1; Urk. 51 S.
2).

E. 2.2
Der Beschuldigte lässt durch seinen Verteidiger ausführen, dass es sich bei der
Covid-19-Verordnung besondere Lage um ein Zeitgesetz im weiteren Sinne handle. Die
Geltungsdauer der Covid-19-Verordnung besondere Lage sei für den Normadressaten nicht
abschätzbar gewesen. Diese Verordnung entfalte damit nur bis zum Ende der besonderen
Lage präventive Wirkung. Die Einschrän- kung des lex-mitior-Prinzips sei damit nur für
das Zeitgesetz im engeren Sinne an- gemessen, weil ein solches Gesetz angesichts der zu
erwartenden Dauer eines Strafverfahrens ansonsten gegen Ende seiner Geltung, die zum
vornherein be- stimmt oder bestimmbar sei, seine präventive Wirkung verlieren würde.



Somit spreche nichts dagegen, das lex-mitior-Prinzip im vorliegenden Fall bei einem

- 8 - Zeitgesetz im weiteren Sinne anzuwenden. Da die Massnahmen von Art. 5 Abs. 1
Covid-19-Verordnung besondere Lage heute längst nicht mehr in Kraft seien, würde eine
Verurteilung des Beschuldigten den lex-mitior-Grundsatz verletzen (Urk. 60 S. 2 f.).

E. 3
Die Einwände des Beschuldigten beziehen sich auf das Vorliegen eines rechtsgenügenden
Attests für den Maskendispens (Prot. I S. 7; Urk. 27 S. 2 ff.). Darauf ist im Rahmen der
rechtlichen Würdigung einzugehen.

- 7 - IV. Rechtliche Würdigung 1. Die Vorinstanz sprach den Beschuldigten in Anwendung
des lex-mitior- Grundsatzes vom Vorwurf der Widerhandlung gegen die
Covid-19-Verordnung frei. Sie erwog, die Dauer der Covid-19-Verordnung besondere Lage
sei weder kalendarisch vorbestimmt noch bestimmbar gewesen. Die Verordnung habe ge-
golten, solange die besondere Lage gemäss Art. 6 EpG angedauert habe, wes- halb sie als
Zeitgesetz im weiteren Sinne zu qualifizieren sei. So sei die Geltungs- dauer der
Verordnung für den Normadressaten nicht abschätzbar. Die Verord- nung entfalte damit –
im Gegensatz zu Zeitgesetzen im engeren Sinne – bis zum Ende der besonderen Lage
präventive Wirkung, wie das im Übrigen bei jedem an- deren Gesetz auch der Fall sei.
Wenn die Geltungsdauer des Gesetzes von der Dauer der besonderen Lage abhänge, sei sie
zeitlich weder bestimmt noch be- stimmbar. Damit unterscheide sich ein solches Gesetz
betreffend präventive Wirk- samkeit nicht von herkömmlichen Gesetzen. Wenngleich die
Geltungsdauer durch die besondere Lage mittelbar befristet sei, sei damit weder etwas über
die kon- krete Dauer des Gesetzes noch über die ungefähr zu erwartende Dauer der be-
sonderen Lage gesagt (Urk. 39 S. 6 f.).

E. 3.1
Nach dem Strafgesetzbuch wird beurteilt, wer nach dessen Inkrafttreten ein Verbrechen
oder Vergehen begeht (Art. 2 Abs. 2 StGB). Hat der Täter ein Ver- brechen oder Vergehen
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen, erfolgt die Beurteilung aber erst nachher, so ist
dieses Gesetz anzuwenden, wenn es für ihn das mildere ist. Art. 2 Abs. 2 StGB statuiert eine
bedingte Rückwirkung von Ge- setzesänderungen zwischen Tat und Urteil, nämlich von
solchen, die für den Tä- ter milder sind (BGE 135 IV 217 E. 2.1). Diese Regelung findet
gemäss Art. 333 Abs. 1 StGB auch auf das Nebenstrafrecht Anwendung, wobei Art. 333
Abs. 1 StGB nicht auf Gesetze im formellen Sinne abstellt, sondern auf materielles Ge-
setzesrecht, sei es in Form eines Gesetzes, eines Bundesbeschlusses oder einer Verordnung
(BGE 101 IV 93 E. 3b). Indes sind Zeitgesetze, daher Strafnormen, die von vornherein nur
für eine bestimmte Zeit erlassen wurden, gemäss ständi- ger bundesgerichtlicher
Rechtsprechung vom lex mitior-Prinzip ausgenommen. Widerhandlungen gegen
Zeitgesetze bleiben damit strafbar, auch wenn die Straf- norm zu einem späteren Zeitpunkt
gemildert oder sogar gänzlich abgeschafft wurde. Die Aufhebung eines Zeitgesetzes beruht
in der Regel nicht auf geänder- ter Rechtsanschauung, sondern auf geänderten tatsächlichen
Verhältnissen (BGE 116 IV 258 E. 4; 105 IV 1 E. 1; 102 IV 198 E. 2b; 89 IV 113 E. 1a;
Urteil des Bundesgerichts 6B_824/2023 vom 29. August 2023 E. 4.2.1).

E. 3.2
Dem Beschuldigten wird ein Verhalten angelastet, welches sich am 21. Oktober 2021
abgespielt hat (Urk. 22). In diesem Zeitpunkt war die Covid-19- Verordnung besondere



Lage vom 23. Juni 2021 (SR 818.101.26) in der Fassung vom 11. Oktober 2021 in Kraft.
Entgegen der Vorinstanz handelt es sich bei der Covid-19-Verordnung besondere Lage um
ein Zeitgesetz im obengenannten Sinne, war die Verordnung doch von vornherein auf die
Dauer der besonderen Lage im Sinne von Art. 6 EpG und damit auf die Dauer der
Ausnahmesituation beschränkt. Die besondere Lage und damit die letzten Massnahmen in
der Covid-

- 9 - 19-Verordnung wurden per 1. April 2022 aufgehoben; die Rückkehr in die normale
Lage erfolgte wegen der hohen Immunisierung der Bevölkerung und folglich ge- ringen
Wahrscheinlichkeit einer Gefährdung der öffentlichen Gesundheit (vgl. Me- dienmitteilung
des Bundesrats vom 30. März 2020 "Coronavirus: Rückkehr in die normale Lage und
Planung der Übergangsphase bis Frühling 2023") und war da- mit den geänderten
tatsächlichen Verhältnissen geschuldet (Urteil des Bundesge- richts 6B_824/2023 vom 29.
August 2023 E. 4). Nach dem Erwogenen ändert der Umstand, dass die
Covid-19-Verordnung besondere Lage im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils keine
Geltung mehr hatte, nichts an der Strafbarkeit der während der Geltung der Verordnung
begangenen Delikte. 4.1. Das Statthalteramt würdigt das Verhalten des Beschuldigten als
Wider- handlung gegen das Epidemiengesetz in Sinne von Art. 19 in Verbindung mit Art. 6
Abs. 2 in Verbindung mit Art. 5 Abs. 1 und Art. 28 lit. e Covid-19-Verord- nung besondere
Lage (SR 818.101.26; Fassung vom 11. Oktober 2021). 4.2. Das Bundesgesetz über die
Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen vom 28. September 2012
(Epidemiengesetz [EpG]; SR 818.101) be- zweckt, den Ausbruch und die Verbreitung
übertragbarer Krankheiten zu verhüten und zu bekämpfen (Art. 2 Abs. 1 EpG). Zum
Zeitpunkt des 21. Oktober 2021, als sich der gegenständliche Sachverhalt ereignete, waren
schweizweit Massnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie in Kraft, und es galt
die besondere Lage gemäss Art. 6 EpG. Gestützt auf Art. 6 Abs. 2 EpG kann der Bundesrat
bei Vorliegen einer besonderen Lage nach Anhörung der Kantone Massnahmen ge- genüber
einzelnen Personen (lit. a) als auch gegenüber der Bevölkerung (lit. b) anordnen, was er mit
Erlass der Verordnung über Massnahmen in der besonde- ren Lage zur Bekämpfung der
Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung beson- dere Lage) vom 23. Juni 2021 (SR
818.101.26) tat. Gemäss Art. 5 Abs. 1 lit. b Co- vid-19-Verordnung besondere Lage (Stand
am 11. Oktober 2021) mussten Rei- sende in Fahrzeugen des öffentlichen Verkehrs wie
Zügen, Strassenbahnen, Bus- sen, Schiffen, Luftfahrzeugen und Seilbahnen im
geschlossenen Bereich der Fahrzeuge eine Gesichtsmaske tragen. Keine Geltung
beanspruchte die Masken- tragpflicht für Kinder vor ihrem 12. Geburtstag (Abs. 1 lit. a)
sowie für Personen

- 10 - die nachweisen konnten, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medi-
zinischen, keine Gesichtsmaske tragen können; für den Nachweis medizinischer Gründe
war ein Attest einer Fachperson erforderlich, die nach dem Medizinalbe- rufegesetz vom
23. Juni 2006 oder dem Psychologieberufegesetz vom 18. März 2011 zur Berufsausübung
in eigener fachlicher Verantwortung befugt ist (Abs. 1 lit. b). Art. 28 lit. e
Covid-19-Verordnung besondere Lage (SR 818.101.26; Stand am 11. Oktober 2021)
besagt, dass mit Busse bestraft wird, wer entgegen Art. 5 Abs. 1 […] in geschlossenen
Bereichen von Fahrzeugen des öffentlichen Ver- kehrs […] vorsätzlich oder fahrlässig
keine Gesichtsmaske trägt, sofern nicht eine Ausnahme nach Art. 5 Abs. 1 […] gegeben ist.
4.3. Indem der Beschuldigte am 21. Oktober 2021 im Zug von B._____ nach C._____ keine
Gesichtsmaske trug, hat er grundsätzlich den Tatbestand von Art. 5 Abs. 1 und Art. 28 lit. e



Covid-19-Verordnung besondere Lage (Stand am 11. Oktober 2021) erfüllt.

E. 5
Der Beschuldigte übergab der Transportpolizei am 21. Oktober 2021 ein von Dr. iur.
D._____ unterzeichnetes "Sach- und Rechtsattest" (Urk. 3). Ein ärztli- ches Attest legte er
nicht vor (Urk. 4; Urk. 21 S. 2 f.; Urk. 27 S. 1). Bei dem vom Beschuldigten eingereichten
"Attest" von Dr. iur. D._____ (vgl. Anhang Urk. 3) handelt es sich lediglich um ein
Schreiben eines Juristen, welches sich der Be- schuldigte im Internet herunterlud (Urk. 21
S. 2). Es wurde ohne vorgängige Kon- sultation pauschal für alle Interessenten ausgestellt.
In inhaltlicher Hinsicht enthält es lediglich eine Vielfalt an Behauptungen und juristischen
Meinungen zur Rechtslage hinsichtlich der Maskentragpflicht, welche den Anforderungen
an den Nachweis eines besonderen Grundes im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. b der Covid-
19-Verordnung besondere Lage offenkundig nicht zu genügen vermögen. Andere als
medizinische "besondere Gründe" im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. b Covid-19- Verordnung
besondere Lage, die "ad personam" vorliegen müssen und nicht ge- nereller Art sein
können, behauptet und belegt der Beschuldigte somit nicht rechtsgenügend. Soweit der
Beschuldigte geltend macht, über ein ärztliches At- test verfügt zu haben, welches ihn aus
medizinischen Gründen von der Masken-

- 11 - tragpflicht befreite, aber sich weigerte, dieses im vorliegenden Verfahren einzurei-
chen (Urk. 21 S. 3; Prot. I S. 5 f.), ist darauf hinzuweisen, dass den Beschuldigten gestützt
auf Art. 5 Abs. 1 lit. b der Covid-19-Verordnung besondere Lage eine Nachweispflicht
trifft, welcher er – im gesamten Verfahren – nicht nachgekommen ist. Eine Ausnahme aus
medizinischen Gründen, welche ihn vom Tragen einer Schutzmaske befreit hätte, mithin
das Vorliegen eines Rechtfertigungsgrundes, macht der Beschuldigte in Bezug auf seine
Person somit nicht substantiiert gel- tend bzw. kann er eine solche auch nicht mit einem
Arztzeugnis belegen. Entge- gen den Ausführungen des Beschuldigten (Prot. I S. 5) genügt
die Kopie einer Nichtanhandnahmeverfügung in einem anderen Verfahren, in welcher auf
ein ärztliches Attest des Beschuldigten vom 22. September 2020 Bezug genommen wird
(Urk. 28/3), diesen Anforderungen nicht. Somit verfügte der Beschuldigte am 21. Oktober
2021 auf der Zugfahrt von B._____ nach C._____ nicht über einen gültigen Nachweis für
die Befreiung von der gesetzlichen Maskentragpflicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. b
Covid-19-Verordnung besondere Lage (Stand am 11. Oktober 2021).

E. 6
Der Beschuldigte stellt sich eventualiter auf den Standpunkt, es habe ein
Rechtfertigungsgrund betreffend das Nichtvorweisen des ärztlichen Attests vorge- legen, da
die Nachweispflicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. b der Covid-19-Ver- ordnung besondere
Lage sein Recht auf informationelle Selbstbestimmung ge- mäss Art. 13 BV verletze. Der
Staat habe es trotz Bestehens einer Schutzpflicht für Gesundheitsdaten und weitere sensible
Daten und trotz des Anspruchs des Beschuldigten auf willkürfreies Handeln unterlassen,
ihm zu ermöglichen, jedem Transportpolizisten beim Reisen im öffentlichen Verkehr einen
staatlich anerkann- ten, dauerhaften Maskendispens zu präsentieren, der weder seine
Gesundheits- daten, noch die Daten des dispensierenden Arztes enthält, noch sonstigen
Anlass zum Anzweifeln der Authentizität des Wahrheitsgehaltes des Dispenses geben kann.
Mangels solcher Vorkehren habe der Staat nicht auf einem Vorweisen des Maskendispenses
beharren dürfen (Urk. 60 S. 4 ff.).

E. 6.1



Wie nachfolgend aufzuzeigen ist, hält die Nachweispflicht betreffend das Vorliegen
medizinischer Gründe im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. b Covid-19-Verord-

- 12 - nung besondere Lage (Stand am 11. Oktober 2021) vor dem Hintergrund des Rechts
auf informationelle Selbstbestimmung gemäss Art. 13 Abs. 2 BV im Übri- gen einer
Prüfung nach Art. 36 BV stand. Art. 13 Abs. 2 BV verleiht jeder Person einen Anspruch auf
Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Art. 13 Abs. 2 BV schützt persönliche und
personenbezogene Daten. Dazu gehören In- formationen mit bestimmbarem Bezug zu einer
natürlichen oder juristischen Per- son, zu ihren physischen und psychischen Eigenschaften,
sozialen und wirtschaft- lichen Verhältnissen oder politischen Anschauungen. Gemäss
Rechtsprechung und herrschender Lehre fällt jede auch noch so geringfügige
Datenerhebung oder -bearbeitung in den Schutzbereich und stellt einen Eingriff in das
Grundrecht auf sog. informationelle Selbstbestimmung dar (BGE 145 IV 42 E. 4.2; BGE
144 I 126 E. 4.1; BGE 142 II 340 E. 4.2; BREITENMOSER/SCHWEIZER/STRIEGEL, in:
Ehrenzel- ler/Egli/Hettich/Hongler/Schindler/Schmid/Schweizer, Die schweizerische
Bundes- verfassung, St. Galler Kommentar, 4. Auflage 2023, N 85 und N 87 zu Art. 13;
DIGGELMANN, in: Waldmann/Belser/Epiney [Hrsg.], Basler Kommentar, Bundesver-
fassung, 1. Auflage 2015, N 33 zu Art. 13; je m.w.H.). Gemäss dem Wortlaut von Art. 5
Abs. 1 lit. b Covid-19-Verordnung besondere Lage (Stand am 11. Oktober 2021) muss eine
Person, welche medizinische Gründe für das Nichttragen einer Maske geltend macht, dies
mit einem Attest einer Fachperson nachweisen kön- nen. Diese Nachweispflicht betrifft das
Grundrecht auf informationelle Selbstbe- stimmung im Sinne von Art. 13 Abs. 2 BV. Die
Einschränkungen von Grundrech- ten sind in Art. 36 BV festgehalten. Zu prüfen ist somit,
ob die Nachweispflicht ge- mäss Art. 5 Abs. 1 lit. b Covid-19-Verordnung besondere Lage
(Stand am 11. Ok- tober 2021) über eine gesetzliche Grundlage verfügt, im öffentlichen
Interesse liegt und verhältnismässig ist.

E. 6.2
Gemäss Art. 83 Abs. 1 lit. j EpG wird mit Busse bestraft, wer sich Mass- nahmen gegenüber
der Bevölkerung widersetzt. Mit Hinweis auf die wörtliche und teleologische Auslegung
dieser Bestimmung findet Art. 83 Abs. 1 lit. j EpG nicht nur auf kantonale Massnahmen,
sondern auch auf solche Anwendung, die der Bundesrat gestützt auf Art. 6 Abs. 2 lit. b EpG
erlassen hat (Urteil des Bundesge- richts 6B_1433/2021 vom 3. März 2022 E. 3.3). Die
Covid-19-Verordnung beson- dere Lage (SR 818.101.26; Stand am 11. Oktober 2021) stellt
eine solche Mass-

- 13 - nahme des Bundes dar, welche in der besonderen Lage erlassen wurde. Demzu- folge
besteht mit Art. 83 Abs. 1 lit. j EpG eine formell-gesetzliche Grundlage (Ur- teil des
Bundesgerichts 6B_1433/2021 vom 3. März 2022 E. 3.3; vgl. auch vorste- hend E. IV.2.1.).
Die drohende Sanktion stützt sich mithin auf eine Strafbestim- mung auf Gesetzesstufe.

E. 6.3
Damit die Maskentragpflicht ihren Zweck – die Eindämmung der Covid- 19-Pandemie –
erfüllen konnte, war eine grundsätzliche Maskentragpflicht erfor- derlich, von welcher beim
Vorliegen besonderer Gründe gewisse Ausnahmen ge- macht wurden (Art. 5 Abs. 1 lit. a
und b Covid-19-Verordnung besondere Lage Stand am 11. Oktober 2021). Um das
Vorliegen einer solchen Ausnahme über- prüfen zu können, enthält Art. 5 Abs.1 lit. b
Covid-19-Verordnung besondere Lage eine Nachweispflicht. Diese Nachweispflicht diente
dazu, Personen, die aus be- sonderen, insbesondere medizinischen Gründen, keine



Gesichtsmasken tragen konnten, von der Maskentragpflicht zu befreien. Indem für den
Nachweis medizi- nischer Gründe ein Attest einer Fachperson erforderlich war, die nach
dem Medi- zinal- oder dem Psychologieberufegesetz zur Berufsausübung in eigener fachli-
cher Verantwortung befugt war, wurde sichergestellt, dass die Befreiung von der
Maskentragpflicht die Ausnahme blieb und einheitlichen Kriterien folgte sowie dass dem
öffentlichen Interesse an der Verhütung und Bekämpfung der Covid-19- Krankheit
Rechnung getragen wurde. Ein öffentliches Interesse an einer Nach- weispflicht im Falle
besonderer Gründe im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. b Covid-19- Verordnung besondere Lage
(Stand am 11. Oktober 2021) ist somit ohne Weite- res zu bejahen.

E. 6.4
Massnahmen sind verhältnismässig, wenn sie zur Erreichung des ange- strebten Zwecks
geeignet und erforderlich sind und sich für die Betroffenen in An- betracht der Schwere der
Grundrechtseinschränkung zumutbar erweisen; erfor- derlich ist eine vernünftige
Zweck-Mittel-Relation (BGE 143 I 147 E. 3.1; 132 I 49 E. 7.2). Nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichts genügt für die Eig- nung einer Massnahme, dass diese
mit Blick auf den angestrebten Zweck Wir- kungen zu entfalten vermag und nicht gänzlich
daran vorbeizielt (BGE 144 I 126 E. 8 m.w.H.). Sowohl die unabhängige Swiss National
Covid-19 Science Task
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das Tragen einer Maske zur Verminderung von Infektionen (Urteil des Ver-
waltungsgerichts des Kantons Zürich VB.2021.00066 vom 18. Februar 2021 m.w.H.). Eine
Nachweispflicht für die Befreiung von der Maskentragpflicht aus be- sonderen Gründen
war damit offenkundig geeignet und erforderlich, um die Mas- kentragpflicht durchsetzen
und Ausnahmen von der Maskentragpflicht überprüfen zu können und so die Gefahr einer
Ansteckung im öffentlichen Verkehr zu redu- zieren. Hierzu ist insbesondere auf den
Entscheid des Bundesgerichts hinzuwei- sen, in welchem festgehalten wird, dass der
Eingriff in die persönliche Freiheit durch die in Zusammenhang mit der
Covid-19-Pandemie eingeführten Masken- tragpflicht als leicht zu bezeichnen sei (BGE
147 I 393). Inwiefern die von der Ver- teidigung vorgebrachten Alternativen
(Blanko-Ausweis oder QR-Code; Urk. 60 S. 8) mildere Massnahmen gewesen wären, ist
nicht ersichtlich und wird von der Verteidigung auch nicht weiter ausgeführt. Beim
Vorliegen medizinischer Gründe mussten aus dem Attest zumindest der Name der
betroffenen Person und die An- gabe, dass sie aus medizinischen Gründen keine
Gesichtsmaske tragen konnte, hervorgehen. Des Weiteren musste das Attest von einer
Fachperson gemäss Me- dizinal- oder Psychologieberufegesetz ausgestellt worden sein, was
dem Attest ebenfalls zu entnehmen sein musste. Auch bei den vom Beschuldigten vorge-
brachten Alternativen wären zumindest die vorgenannten Angaben erforderlich gewesen,
um überprüfen zu können, ob eine Ausnahme im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. b
Covid-19-Verordnung besondere Lage vorlag. Entgegen den Ausfüh- rungen der
Verteidigung (Urk. 60 S. 7) wurde jedoch nicht verlangt, dass sich das Attest über die
medizinischen Gründe äusserte bzw. war bekannt, dass auf die Angabe der Diagnose
verzichtet werden konnte, ist doch auch beispielsweise bei einem dem Arbeitgeber
einzureichenden Arbeitsunfähigkeitszeugnis grundsätzlich (auch) keine Angabe der
Diagnose erforderlich. Es genügt, wenn eine Fachper- son gemäss Medizinal- oder
Psychologieberufegesetz das Vorliegen medizini- scher Gründe attestiert. Um überprüfen
zu können, ob das Attest von einer dazu befähigten Person ausgestellt wurde und somit eine



Ausnahme von der Masken- tragpflicht im Sinne der Covid-19-Verordnung besondere Lage
bestand, waren Angaben betreffend die ausstellende Person unerlässlich. Eine Fachperson,
die
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der darin enthaltenen Angaben und war sich dabei bewusst, dass das Attest gerade zum
Zweck ausgestellt wurde, um die Erfüllung der Voraussetzungen für eine Ausnahme von
der gesetzlichen Maskenpflicht nachweisen zu können. Es ist daher auch nicht ersichtlich,
weshalb der Name der Fachpersonen bei Kontrollen besonders zu schützen gewesen wäre.

E. 6.5
Angesichts des grossen öffentlichen Interesses an der Eindämmung der Pandemie sowie des
Interesses der Benutzer des öffentlichen Verkehrs, sich ei- nem möglichst geringen
Ansteckungsrisiko auszusetzen, stehen Eingriffszweck und Eingriffswirkung in einer
vernünftigen Zweck-Mittel-Relation. Insbesondere ist festzuhalten, dass das Einholen eines
entsprechenden Attests für den Beschul- digten offensichtlich zumutbar war, gab er doch
mehrfach an, über ein Attest sei- nes Arztes zu verfügen (Urk. 4; Urk. 27 S. 5; Prot. I S. 6;
Urk. 60 S. 4 ff.).

E. 6.6
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nachweispflicht im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit.
b Covid-19-Verordnung besondere Lage (Stand am 11. Okto- ber 2021) das Recht auf
informationelle Selbstbestimmung gemäss Art. 13 Abs. 2 BV tangierte. Die
Eingriffswirkung wog indes nicht besonders schwer und hält ei- ner Prüfung nach Art. 36
BV stand.

E. 6.7
Für das Nichtvorweisen des Attests seitens des Beschuldigten bestand kein
Rechtfertigungsgrund. Das erwähnte "Sach- und Rechtsattest", das beschei- nigt, dass er aus
medizinischen Gründen keine Maske tragen könne, liess sich der Beschuldigte gerade zum
Zweck ausstellen, um die Erfüllung der Vorausset- zungen für eine Ausnahme von der
gesetzlichen Maskentragpflicht nachweisen zu können. Anders als mit einer solchen von
einer medizinischen Fachperson ausgestellten Bestätigung über das Vorliegen
medizinischer Gründe lässt sich der in Art. 5 Abs. 1 lit. b Covid-19-Verordnung besondere
Lage (Stand am 11. Okto- ber 2021) geforderte Nachweis nicht rechtsgenüglich erbringen.
Vor diesem Hin- tergrund versteht sich von selbst, dass diese Bestimmung ihres Sinnes
entleert würde, wenn der geforderte Nachweis gegenüber einer zur Kontrolle berechtigten
Person (Polizei, Transportpolizei, Sicherheitsdienst im Sinne des BGST etc.) schon dadurch
rechtmässig verweigert werden könnte, dass sich der Fahrgast auf

- 16 - das Recht auf informationelle Selbstbestimmung beruft. Weitere Rechtfertigungs-
oder Schuldausschlussgründe sind nicht ersichtlich.

E. 6.8
Im Ergebnis ist der Beschuldigte somit der Widerhandlung gegen Art. 83 Abs. 1 lit. j EpG
i.V.m. Art. 5 Abs. 1 Covid-19-Verordnung besondere Lage i.V.m. Art. 28 lit. e
Covid-19-Verordnung besondere Lage (Stand am 11. Oktober 2021) schuldig zu sprechen.
V. Sanktion 1. Mit Blick auf die Strafart ist vorweg festzuhalten, dass Art. 28 lit. e i.V.m.
Art. 5 Abs. 1 Covid-19-Verordnung besondere Lage (Stand am 11. Oktober 2021) sowie
Art. 83 Abs. 1 lit. j EpG als Übertretung ausgestaltet sind und als Sanktion mithin einzig



eine Busse vorsehen. Gemäss Art. 106 Abs. 1 StGB geht der Straf- rahmen bei der Busse
bis Fr. 10'000.–. Für den Fall, dass die Busse schuldhaft nicht bezahlt wird, ist sodann eine
Ersatzfreiheitsstrafe von mindestens einem Tag und höchstens drei Monaten auszusprechen
(Art. 106 Abs. 2 StGB). Nach Art. 106 Abs. 3 StGB bemisst das Gericht die Busse nach den
Verhältnissen des Täters so, dass dieser die Strafe erleidet, die seinem Verschulden
angemessen ist. 2. Bei der objektiven Tatschwere ist zu berücksichtigen, dass sich der Be-
schuldigte während rund 30 Minuten weigerte, im Zug eine Maske zu tragen (Fahrstrecke
von B._____ nach C._____). Angesichts der Uhrzeit ist nicht von ei- nem erhöhten
Pendleraufkommen auszugehen. So waren auch gemäss den Aus- sagen des Beschuldigten
die an sein Abteil angrenzenden Abteile während der gesamten Zugreise leer (Urk. 27 S. 1),
was die potentielle Gefahr, aufgrund enger Platzverhältnisse in einem geschlossenen Raum
andere Personen mit dem Co- vid-19-Virus anzustecken oder von solchen angesteckt zu
werden und damit die Ausbreitung der Pandemie zu fördern, reduziert. Dennoch weigerte
sich der Be- schuldigte trotz mehrfacher Aufforderung der Transportpolizei, den Nachweis
zu erbringen, dass er aus medizinischen Gründen die grundsätzlich erforderliche Ge-
sichtsmaske nicht tragen musste, obwohl er angab, über einen entsprechenden Nachweis zu
verfügen und diesen auch bei sich zu tragen. Die Rechtsverletzung

- 17 - wäre entsprechend ohne Weiteres vermeidbar gewesen. Im breiten Feld der
denkbaren Verstösse gegen Schutzmassnahmen zur Epidemiebekämpfung, wel- che vom
Tatbestand erfasst werden, ist das objektive Tatverschulden insgesamt dennoch als
verhältnismässig leicht zu qualifizieren. In subjektiver Hinsicht han- delte der Beschuldigte
vorsätzlich, was sich allerdings strafzumessungsneutral auswirkt. 3. Ergänzend ist nebst
dem Tatverschulden grundsätzlich die Täterkompo- nente, mithin auch die finanzielle
Situation des Beschuldigten, zu berücksichtigen, wobei dieser vor Vorinstanz ausführte, als
selbständiger Unternehmer im Bereich Informatik zu arbeiten und dabei monatlich Fr.
1'000.– zu verdienen. Er lebe in ei- ner festen Partnerschaft und habe zwei Kinder, für
welche er Unterhaltsverpflich- tungen trage (Prot. I S. 8 f.). Der Aufforderung der
erkennenden Kammer, Unterla- gen betreffend seine finanziellen Verhältnisse einzureichen,
kam der Beschuldigte nicht nach (Urk. 46). Gemäss Auszug aus dem Steuerregister vom 3.
Juli 2023 verfügte der Beschuldigte im Jahr 2021 über ein steuerbares Vermögen von Fr.
2'195'000.– (Urk. 52/2). Der Beschuldigte ist weder geständig noch zeigt er bezüglich
seines Verhaltens Reue oder ein Unrechtsbewusstsein, was sich bei der Strafzumessung
allerdings neutral auswirkt. 4. Unter Berücksichtigung der relevanten
Strafzumessungsgründe erweist sich für die begangene Übertretung eine Busse von Fr.
100.– dem Verschulden und den Verhältnissen des Beschuldigten als angemessen. Die
Busse ist gemäss Art. 105 Abs. 1 StGB unbedingt auszusprechen. 5. Die
Ersatzfreiheitsstrafe für die schuldhafte Nichtbezahlung der Busse ist in Anwendung von
Art. 106 Abs. 2 StGB auf einen Tag festzusetzen. VI. Kosten und Entschädigungsfolgen 1.
Gestützt auf Art. 428 Abs. 3 StPO hat die Rechtsmittelinstanz über die von der Vorinstanz
getroffene Kostenregelung zu befinden, soweit sie selber ei- nen neuen Entscheid fällt. Vor
Vorinstanz erging ein vollständiger Freispruch,

- 18 - weshalb dem Beschuldigten in Anwendung von Art. 426 StPO keine Verfahrens-
kosten auferlegt wurden und die Vorinstanz auch keine Gerichtsgebühr festsetzte. 2.
Nachdem der Beschuldigte mit heutigem Urteil schuldig zu sprechen ist, ist auch über die
erstinstanzlichen Verfahrenskosten zu befinden (Art. 426 Abs. 1 StPO). Für das
erstinstanzliche Verfahren erscheint eine Gerichtsgebühr von Fr. 600.– als angemessen,



welche somit in dieser Höhe festzusetzen und mit den Kosten des Statthalteramts
(Gebühren von Fr. 250.–; Urk. 23) ausgangsgemäss dem Beschuldigten aufzuerlegen ist. 3.
Die Kosten des Rechtsmittelverfahrens tragen die Parteien nach Mass- gabe ihres
Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die Kosten des Berufungsverfahrens
sind daher mit einer Gerichtsgebühr von Fr. 1'500.– (Art. 424 Abs. 1 StPO i.V.m. § 16 Abs.
1 und § 14 GebV OG) ausgangsgemäss dem Beschuldigten aufzuerlegen. 4. Bei diesem
Ausgang des Verfahrens besteht kein Anspruch auf eine Ent- schädigung. Es wird erkannt:
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